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des ottonisenen Reienskirenensystems spiegelte. - Erien N e u s s , Die Gründung 
des Erzbistums Magdeburg und die Anfänge des Christentums im erzbisenöflienen 
Süderterritorium (Saalkreis) (S. 45-86), weist naen, daß das Christentum im 
engeren Raum um Halle senon vor der Gründung des Magdeburger Moritzklo­
sters Fuß fassen konnte, sien aber nur allmählich in das heidnisene Vorland hinein 
ausdehnte. Im Verlauf der folgenden Siedel- und Missionstätigkeit wurde die sla­
wisene Bevölkerung zwar nient dezimiert, bis zu ihrer Assimilierung aber in ihrem 
Besitz- und Rechtsstand gemindert. - Berent Sc h w in e k ö p er, Aus der Ge­
senichte des Magdeburger Domkapitels (S. 87-122), gibt einen knappen Abriß 
der Verfassungsgeseniente des Erzstiftes und eine Zusammenstellung der Rechte 
und Pflimten der Mitglieder des Domkapitels. - Paul M ü 11 e r , Mauritius, 
Zeuge seines Glaubens. Die Einsiedeiner Version X2 der Passion des Heiligen 
Mauritius (S. 179-191), übersetzt und kommentiert den von Louis Dupraz, 
Les Passions deS. Maurice d'Agaune (1961; s. DA 18, 578) S. 12*-18* abge­
druckten Text der Einsiedeiner Handsenrifl: Nr. 256 fol. 367-300. - Bernhard 
0 p f e r m a n n , Das Meßformular vom Fest des Heiligen Mauritius (S. 192 
bis 212), trägt vor allem liturgisme Texte zum Mauritius-Fest zusammen, das im 
frühen MA mit Eigenmessen begangen wurde und 1570 in das Missale Romanum 
aufgenommen worden ist, heute aber nur nom in wenigen, hauptsäenlieh Schwei­
zer Diözesen gefeiert wird. Die Mauritiusmeßformulare des alten Magdeburger 
Meßbumes sind seit der Reformation nicht mehr für die Liturgie verwendet 
worden. - Martin B a n a s z a k , Das Problem der kirchlichen Abhängigkeit 
Poznans von Magdeburg in der polnischen Geschientsschreibung (S. 214-228), 
referiert die Hypothesen des polnischen Historikers J6zef N o w a c k i , der im 
1. Bd. seiner "Geschimte der Erzdiözese Posen" (Dzieje Armidiecezji Poznan­
skiej, Poznan 1959) die Vermutung äußert, Jordanus sei kein "Missionsbisenof" 
gewesen. Als von Magdeburg unabhängiger Diözesanbisenof habe er krafl: päpst­
lienen Exemtions-Privilegs der seit ihrem Bestehen dem Apostolischen Stuhl direkt 
unterstellten Diözese Posen vorgestanden, die erst 1075 Suffragan von Gnesen 
geworden sein soll. - Franz Sc h r a der, Weltliene und geistliche Jurisdiktion 
in den Herrsenaften Egeln und Hadmersleben. Ein Beitrag zur Territorial­
geschiente des Erzbistums Magdeburg (S. 229-275), geht auf die enge Ver­
fleentung von Landes- und geistlicher Herrsmafl: ein. Die Herren von Hadmers­
leben verließen ihren allodialen Stammsitz und wienen nach Egeln aus, weil sie 
durch die Reente des Bisenofs von Halberstadt im Bereich des Klosters Hadmers­
leben gehemmt wurden. In Egeln ist es dann dem Erzstift Magdeburg gelungen, 
Fuß zu fassen, und es hat die Herrschaft nach dem Aussterben der Herren von 
Hadmersleben (trotz deren Erbverbrüderung mit den Grafen von Barby) nient 
mehr herausgegeben. Damit drang das Erzstift über seine Diözesangrenzen hin­
aus auf Halberstädter Gebiet vor, ohne daß es bis zur Reformation zu einer 
Grenzberientigung kam. - Bernhard 0 p f e r m a n n , Das Magdeburger Mis­
sale des späten Mittelalters (S. 276-289), druckt die einzelnen Teile des Missale 
Magdeburgense (Weale-Bohotta Nr. 572a) ab und merkt die Besonderheiten ge-
genüber dem Missale Romanum an. Wolfgang Ribbe 

Festgabe Leonhard von Mur a 1 t, zum siebzigsten Geburtstag 17. Mai 1970 
überreimt von Freunden und Senülern, Zürim 1970, Verlag Berienthaus, XX u. 
331 S., 1 Tafel, Subskriptionspreis sFr. 36,50.- Drei Themenbereiene behandeln 
die Beiträge dieser Festschrift: "Gesenientswissensenaft - Voraussetzungen des 
Historikers", "Politisenes Handeln - Voraussetzungen - Verantwortlichkeit" 
und "Kirme und Reformation". Aus der ersten Gruppe seien die Aufsätze von 
Georg P i c h t , Zum Problem einer Grundlegung der Gesmimtswissenschaft (S. 3 
bis 17), Hanno He 1 b 1 in g, Die Zeit der Gesenimtssenreibung (S. 18-23), 




